
LandratsamtErding,Postfach1255,85422Erding SID

Herrn

████ ███
███████████████████
████ ███████

Vollzugdes Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen
Verbraucherinformation (VIG);
AntragaufInformationsgewährung vom 10.05.2019nach dem Verbrau-
cherinformationsgesetz(VIG)bezüglichdes Betriebes„Gasthaus
Menzinger“,Hauptstraße2, 84435 Lengdorf

Das LandratsamtErdingerlässtgegenüber Herrn███ folgenden

Bescheid:

Il.   Dem Antragauf Informationsgewährungwirdstattgegeben.

Il.  Die Informationsgewährungerfolgtin folgenderForm:

a)  Bekanntgabe der Daten derletztenbeidenlebensmittelrechtlichen
Betriebsüberprüfungen.

b)  Herausgabe der entsprechendenKontrollberichte,wenn Beanstan-
dungen im Sinne von unzulässigenAbweichungen von den Anforde-
rungendes Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuches(LFGB),der
auf Grund des LFGBerlassenen Rechtsverordnungenund unmittel-
bar geltendenRechtsaktender EuropäischenGemeinschaftoderder
EuropäischenUnion im Anwendungsbereich des LFGBvorliegen.

Die Informationwird10 Tage nach ZustellungdiesesBescheidsan
den betroffenenDritten in Schriftformbekanntgegeben,sofern bis
dahinkeinegerichtlicheUntersagungerfolgtist.

III.Die ZiffernI. und Il. dieses Bescheidessind kraftGesetzes sofort

vollziehbar.

P===7 Terminvereinbarung:Mo bis Do 7 bis 17 Uhr, Fr 7 bis 13 Uhr
A}  Öffnungszeiten:Mo bis Fr 7.30 bis 12.30 Uhr, Di u. Do 14 - 17 Uhr

WeitereInformationenfinden Sie im Internetunterwww.landkreis-erding.de.
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Kreis-u. Stadtsparkasse
Erding- Dorfen
IBAN:DE86 7005 1995
0000 003343 _
BIC: BYLADEM1ERD

RaiffeisenbankErding
IBAN:DE78 7016 9356
0000 1133 44
BiC:GENODEF1EDR

Postbank München

IBAN: DE71 7001 0080

0008 0048 09

BIC: PBNKDEFF700

VR-Bank Erding
IBAN:DE71 7016 9605
0001 8559 99
BIC:GENODEF1ISE

UniCreditBank AG -
HypoVereinsbankErding
IBAN:DE12 7002 0270
6340 1600 00
BIC:HYVEDEMMXXX



IV. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Hinweise:
Falls im Rahmen der Informationsgewährung Kontrollberichte herausgege-
ben werden, werden die personenbezogenenDaten,die nicht die Lebensmit-
telunternehmer/innen direkt betreffen, geschwärzt (Kontrollpersonal, Be-
triebspersonaletc.). Zudem werdenalle Inhalte, die nicht dem Anwendungs-
bereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinfor-
mationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, je-
doch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen
Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informatio-
nen weiterverwenden, liegt daherin Ihrer alleinigen Verantwortung und Risi-
ko.

DerAntragsteller stellte am 10.05.2019 per Email einen Antrag auf Informati-
onsgewährung gemäß $ 4 Absatz 1, 8 2 Absatz 1 VIG.

Der Antragsteller begehrt folgende Informationen:

„1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprü-
fungen im folgenden Betrieb stattgefunden:
Gasthaus Menzinger
Hauptstraße 2

84435 Lengdorf

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die
Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.
Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige Abweichungen von den
Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder
anderen geltenden Hygienevorschriften. Sollte es zu einer oder mehreren
solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die Herausgabe
des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts — unabhängig davon,
wie Ihre Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig“
oder „schwerwiegend‘).“

Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang
des VIG-Verfahrens berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit
gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe der erbetenen Informationen zu
äußern. Der Betroffene hat sich zur Informationsgewährung geäußert.

Das Landratsamt Erding ist gemäß $ 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchsta-
be b) sowie $ 4 Absatz 1 Satz 4 Nummer2 VIG (Art. 3 Abs. 2 / Artikel 21 a
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG)) i.V.m. Artikel 3
Absatz 1 Nummer 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG)
sachlich und örtlich zuständig.
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1. Die Information wird gemäß 8 4 Absatz 1 Satz 1 VIG antragsgemäßerteilt. |
Die E-Mail vom 10.05.2019 stellt einen Antrag gemäß 8 4 Absatz 1 Satz 1
VIG dar. Der Antrag ist hinreichend bestimmt. LANDRATSAMT
Esist ein Antrag auf Informationsgewährung gemäß 8 4 Absatz 1,82 Absatz ERDINCG
1 VIG bezüglich den letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprü- .
fungen sowie auf Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichte im Falle Fachbereich53
von Beanstandungenfür das „Gasthaus Menzinger“, Hauptstraße 2, 84435
Lengdorf.
Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Infor- Seite 3 von 4
mationsgewährungbetroffen. Deshalb wurde dem betroffenen Dritten gemäß
8 5 Absatz 1 Satz 1, 2 VIG Gelegenheit gegeben, sich zur geplanten Infor-
mationsherausgabe zu äußern.
Der Betrieb äußerte sich im Rahmen der Anhörung.
Ausschluss- oder Beschränkungsgründegreifen im vorliegendenFall nicht.

Der betroffene Lebensmittelunternehmererhält eine Ausfertigung dieses Be-
scheides und kann gegen diesen Bescheid Klage erheben.

2. Gemäß $ 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in
den in $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 genannten Fällen keine aufschiebende
Wirkung. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung
dem oderder Dritten bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausrei-
chender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist.
DerZeitraum soll 14 Tage nicht überschreiten.

3. Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß 8 7 Ab-
satz 1 Satz 2 VIG kostenfrei, der Verwaltungsaufwandlag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage erhoben werdenbei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,

Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München;
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.

Auf die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfes durch von der
Entscheidung betroffene Dritte, insbesondere auf & 80 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VWGO), wird hingewiesen.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich an oderzur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen,die der Internetpräsenz

der Verwaltungsgerichtsbarkeit www.vgh.bayern.de zu entnehmensind.



EDgene
Hinweis:Die Klageerhebung per einfacherE-Mailist nichtzugelassenund Er
entfaltetkeinerechtlichenWirkungen!

In der Klage müssen Sie den Kläger,den Beklagten (FreistaatBayern) LANDRATSAMT

und den Gegenstand des Klagebegehrensbezeichnen.FernersollenSeERDING
einenbestimmtenAntragstellenund die zur Begründung dienendenTatsa-
chen und Beweismittelangeben. Der KlageschriftsollenSie diesen Bescheid ne
in UrschriftoderAbschriftbeifügen.Der Klage und allenSchriftsätzensollen
Sie bei schriftlicherEinreichungoderEinreichungzurNiederschriftAbschrif-
ten für die übrigenBeteiligtenbeifügen. ea

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-   Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der

Verwaltungsgerichtsordnungvom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde
das Widerspruchsverfahrenin den betroffenenRechtsgebietenabge-
schafft.Es bestehtkeineMöglichkeit,gegen diesenBescheidWider-
spruch einzulegen.

-   Kraft Bundesrechtsist in Prozessverfahrenvor den Verwaltungsge-
richtengrundsätzlichein Gebührenvorschuss zu entrichten.

██ ███████ █████

█ yo

██ ” Ri

██████


